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§ 31 WEG 2002 Rucklage

WEG 2002 - Wohnungseigentumsgesetz 2002

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Wohnungseigentimer haben eine angemessene Rucklage zur Vorsorge fur kiinftige Aufwendungen & 32)
zu bilden. Bei der Festlegung der Beitrage zur Bildung der Riicklage ist auf die voraussichtliche Entwicklung der
Aufwendungen, darunter insbesondere auch auf kinftige Aufwendungen zur thermischen Sanierung oder
energietechnischen Verbesserung des Gebaudes, Bedacht zu nehmen. Die monatlichen Beitrage zur Ricklage
durfen insgesamt jenen Geldbetrag, der sich aus der Multiplikation der Nutzflache aller
Wohnungseigentumsobjekte mit dem Betrag von 0,90 Euro ergibt, nur dann ausnahmsweise unterschreiten,
wenn ein Gesamtbetrag in dieser Hohe - entweder wegen des besonderen Ausmal3es der bereits vorhandenen
Rucklage oder wegen einer erst kurz zurtickliegenden Neuerrichtung oder durchgreifenden Sanierung des
Gebaudes - zur Bildung einer angemessenen Ricklage nicht erforderlich ist oder wenn im Fall einer Reihen- oder
Einzelhausanlage die Wohnungseigentimer die Erhaltungspflicht nach & 28 Abs. 1 Z 1 vertraglich Gbernommen
haben. Der Beitrag des einzelnen Wohnungseigentimers richtet sich nach § 32.

2. (2)Die Ruicklage ist fur die Deckung von Aufwendungen zu verwenden. Sie ist entweder auf einem fur jeden
Wohnungseigentimer einsehbaren Eigenkonto der Eigentimergemeinschaft oder auf einem ebenso einsehbaren
Anderkonto fruchtbringend anzulegen.

3. (3)Bei Beendigung eines Verwaltungsvertrags hat der Verwalter ohne Verzug Uber die Ricklage Rechnung zu
legen und den Uberschuss an den neuen Verwalter oder bei Fehlen eines solchen an die
Eigentimergemeinschaft herauszugeben. Wird der Verwaltungsvertrag durch das Gericht aufgeldst, so ist dem
Verwalter die Herausgabe des festgestellten Uberschusses binnen 14 Tagen bei Zwangsvollstreckung
aufzutragen.

4. (4)Fur abweichende Abrechnungseinheiten und gesondert abzurechnende Anlagen € 32 Abs. 6) kdnnen
gesonderte Rucklagen gebildet werden.

5. (5)Ab dem 1. Janner 2024 vermindert oder erhoht sich der in Abs. 1 angefliihrte Betrag von 0,90 Euro jedes zweite
Jahr in dem MaR, das sich aus der Verénderung des von der Bundesanstalt Statistik Osterreich verlautbarten
Indexwerts des Verbraucherpreisindex 2020 fir den Monat Juni des jeweiligen Vorjahrs gegentber dem
Indexwert 102,6 (Indexwert fur den Monat Juni 2021) ergibt. Bei der Berechnung des neuen Betrags sind Betrage,
die einen halben Cent nicht Ubersteigen, auf den nachstniedrigeren ganzen Cent abzurunden und Betrage, die
einen halben Cent Ubersteigen, auf den nachsthéheren ganzen Cent aufzurunden. Der neue Betrag gilt jeweils ab
dem 1. Janner des betreffenden Jahres. Die Wirtschaftskammer Osterreich hat den neuen Betrag bis spatestens
Ende November des jeweiligen Vorjahrs auf der Homepage des Fachverbandes der Immobilien- und
Vermogenstreuhander zu verdffentlichen.

In Kraft seit 01.07.2022 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/weg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/weg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/weg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/weg/paragraf/32

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 31 WEG 2002 Rücklage
	WEG 2002 - Wohnungseigentumsgesetz 2002


